
Was ist ein IQ Good Practice?

transferfähig:
Das Good Practice-Beispiel kann als Mo-
dell für neue Projekte dienen und ist 
möglichst flexibel auf andere Rahmen-
bedingungen übertragbar, ist nicht 
durch z. B. regionale oder andere Beson-
derheiten bedingt und ist ohne Mehr-
aufwand in Regelinstitutionen zu trans-
ferieren.

innovativ
Das Good Practice-Beispiel reagiert auf 
eine aktuelle Herausforderung mit einer 
neuen und kreativen Idee.

nachhaltig:
Das Good Practice-Beispiel ist sowohl 
hinsichtlich der Angebotsstrukturen 
(langfristig, kontinuierlich) als auch der 
Wirkungen nachhaltig.

effizient:
1. Im Hinblick auf die „Erstellung“ des 
Good Practice-Beispiels: Die Aufwen-
dungen (Personal, Zeit, Kosten, etc.) ste-
hen in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Erfolgen.
2. Im Hinblick auf den Aufwand, der nö-
tig ist, um das Good Practice-Beispiel zu 
transferieren: Es ist eine Ersparnis (Zeit/
Kosten) in der praktischen Anwendung 
des Instruments zu verzeichnen.

GOOD
PRACTICE

Good Practice-Ansatz im
Förderprogramm IQ:

• �Good Practice-Beispiele sind konkret 
wahrnehmbare „Leuchttürme“ aus der 
Projektarbeit, in der ein Handlungsbedarf 
erkannt und diesem mit praktischen  
Lösungen begegnet wird.

• ��Good Practice-Beispiele sind erprobte  
Produkte, Instrumente, Konzepte, Maß- 
nahmen und Veranstaltungsformate. 
Für sie sollen einschlägige Erfahrungen in 
der Umsetzung vorliegen, die sich in nach-
weisbar erfolgreicher Praxis zeigen.

• �Good Practice-Beispiele erfüllen die  
Kriterien transferfähig, innovativ, nach- 
haltig sowie effizient.

• �Good Practice-Beispiele sind insbesondere 
in die Regelinstitutionen wie Arbeitsagen-
turen und Jobcenter transferfähig und 
können deren Arbeit unterstützen.

Auswahlprozess:

Für die Auswahl als Good Practice-Beispiel 
ist insbesondere die Erfüllung der Kriterien 
transferfähig, innovativ, nachhaltig und effi-
zient entscheidend (siehe Kasten). Die Aus-
wahl aus den eingereichten Vorschlägen 
wird in einem eigens gebildeten Beratungs-
gremium getroffen. Darin bewerten und 
entscheiden neben den Mittelgebern 
(BMAS) und den zuständigen Mitarbeitenden 
aus dem Vernetzungsprojekt (VP IQ/ebb) 

auch Vertreter*innen aus den (Teil-) Vorha-
ben des Netzwerks, insbesondere aus 
Migrant*innenorganisationen, und der Fach-
stellen. Im Sinne der Praxistauglichkeit wird 
dort eine fachlich fundierte und nachvoll-
ziehbare Entscheidung getroffen.

Die Kurzdarstellung der jeweiligen IQ 
Good Practice-Beispiele und ihre An-
sprechpersonen finden Sie hier:

https://www.netzwerk-iq.de/angebo-
te/iq-good-practice

Im Förderprogramm IQ – Integration durch Qualifizierung gibt es rund 270 (Teil-) Vorhaben, die alle an dem Ziel arbeiten, erwachsene Menschen 
ausländischer Herkunft in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die beteiligten Akteur*innen wie auch die Wege und Strategien, die ver-
folgt werden, sind sehr vielfältig. Mit dem Format „IQ Good Practice“ sollen gute Ansätze sichtbar gemacht und für den Transfer bereitgestellt 
werden. Good Practice-Beispiele richten sich sowohl an alle IQ internen Akteure, die Beratungsstellen, die Regionalen Integrationsnetzwerke und 
Fachstellen, als auch an IQ externe Akteure im operativen Bereich wie Arbeitsverwaltungen, öffentliche Verwaltungen, an Bildungsträger, Unter-
nehmen und Betriebe sowie an arbeitsmarkt-und integrationspolitische Stakeholder.

Im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ gibt es rund 380 verschiedene Teilprojekte, die alle an dem Ziel 
arbeiten, Menschen mit Migrationsgeschichte in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die beteiligten Akteurinnen 
und Akteure wie auch die Wege und Strategien, die verfolgt werden, sind sehr vielfältig. Mit dem Format „IQ Good Practice“ 
sollen gute Ansätze sichtbar gemacht und für den Transfer bereitgestellt werden. Good Practice-Beispiele richten sich so-
wohl an alle IQ internen Akteure, die Landesnetzwerke und die Fachstellen, als auch an IQ externe Akteure im operativen 
Bereich wie Arbeitsverwaltungen, öffentliche Verwaltungen, an Bildungsträger, Unternehmen und Betriebe sowie an ar-
beitsmarkt- und integrationspolitische Stakeholder.

Was ist ein IQ Good Practice? 

transferfähig:
Das Good Practice-Beispiel kann als 
Modell für neue Projekte dienen und 
ist möglichst flexibel auf andere Rah-
menbedingungen übertragbar, ist 
nicht durch z. B. regionale oder andere 
Besonderheiten bedingt und ist ohne 
Mehraufwand in Regelinstitutionen zu 
transferieren. 

innovativ:
Das Good Practice-Beispiel  reagiert auf 
eine aktuelle Herausforderung mit ei-
ner neuen und kreativen Idee.

nachhaltig:
Das Good Practice-Beispiel ist sowohl 
hinsichtlich der Angebotsstrukturen 
(langfristig, kontinuierlich) als auch 
der Wirkungen nachhaltig.

effizient:
1. Im Hinblick auf die „Erstellung“ des 
Good Practice-Beispiels: Die Aufwen-
dungen (Personal, Zeit, Kosten, etc.) 
stehen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Erfolgen. 
2. Im Hinblick auf den Aufwand, der 
nötig ist, um das Good Practice-Bei-
spiel zu transferieren: Es ist eine Er-
sparnis (Zeit/Kosten) in der prak-
tischen Anwendung des Instruments 
zu verzeichnen.

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Good Practice-Ansatz im  
Förderprogramm IQ:

 Good Practice-Beispiele sind konkret 
wahrnehmbare „Leuchttürme“ aus der 
Projektarbeit, in der ein Handlungsbe-
darf erkannt und diesem mit praktischen 
Lösungen begegnet wird.

 Good Practice-Beispiele sind erprobte 
Produkte, Instrumente, Konzepte, Maß-
nahmen und Veranstaltungsformate. 
Für sie sollen einschlägige Erfahrungen 
in der Umsetzung vorliegen, die sich in 
nachweisbar erfolgreicher Praxis zeigen. 

 Good Practice-Beispiele erfüllen die Kri-
terien transferfähig, innovativ, nachhal-
tig sowie effizient.

 Good Practice-Beispiele sind insbesonde-
re in die Regelinstitutionen wie Arbeits-
agenturen und Jobcenter transferfähig 
und können deren Arbeit unterstützen.

Auswahlprozess:  

Für die Auswahl als Good Practice-Beispiel ist 
insbesondere die Erfüllung der Kriterien 
transferfähig, innovativ, nachhaltig und effizi-
ent entscheidend (siehe Kasten). Die Auswahl 
aus den eingereichten Vorschlägen wird in 
einem eigens gebildeten Beratungsgremium 
getroffen. Darin bewerten und entscheiden 
neben den Mittelgebern (BMAS) und den zu-
ständigen Mitarbeitenden aus dem Multipli-
katorenprojekt Transfer (MUT IQ/ebb) auch 

Vertreterinnen und Vertreter der Netzwerk-
verbünde und der Fachstellen. Im Sinne der 
Praxistauglichkeit wird dort eine fachlich 
fundierte und nachvollziehbare Entschei-
dung getroffen.

GOOD
PRACTICE

Die Kurzdarstellung der jeweiligen 
IQ Good Practice-Beispiele und ihre 
Ansprechpersonen finden Sie hier:
www.netzwerk-iq.de/good-practice 

Impressum
Das Projekt wird im 
Rahmen des Förderpro-
gramms IQ finanziert.  
Es ist Teilprojekt  
im IQ Netzwerk 
Brandenburg

Autoren: Christian Zingel, Marta Gębala
Redaktion: Christian Zingel, Canan Ulug, ebb GmbH
Fotos/Illustration: bbw Bildungszentrum 
Ostbrandenburg GmbH, Julia Schlax (RockAByte 
GmbH)
Layout: Gereon Nolte, ZWH
Stand: 2017 
www.netzwerk-iq.de

Förderprogramm IQ 
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das 
Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als 
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf 
die Betriebsperspektive zugeschnitten und 
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und 
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen 
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. 
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte er-
folgt auf verständliche Art und Weise aus der 
Sichtweise der oder des Personalverant-

wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben 
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für wei-
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen, 
schließlich möchte sich in der ersten Lektüre keine Arbeitgeberin und 
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.

Kann die Infobroschüre auch andernorts eingesetzt werden?
Die Infobroschüre ist transferfähig, denn sie ist in ihrer Konzeption 
bundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als 

Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte 
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeiten-
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen 
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für 
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die perma-
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen 
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr 
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe 
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen einladen wollen. Die Unternehmen 
gewinnen dank der Broschüre an Fachwissen und Erkenntnissen, so 
dass sie langfristig von ungenutzten Potenzialen vielfältiger Beleg-
schaften profitieren. Die Broschüre ist effizient, da sie bei Schulungen, 
Infoveranstaltungen und Online kontinuierlich genutzt wird – weit 
über unser Teilprojekt hinaus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Führungskräfte in in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben (KMU) haben häufig zu wenig 
Zeit, um sich in die komplexe, dynamische 
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, 
die durch Ausnahmen, Nebenbestimmungen 
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. Dies wurde 
in Beratungsgesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern des Teilprojektes  
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“ immer wieder deutlich. Auf 
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre 
entstanden. Im November 2016 erschien be-
reits die sechste Auflage des Wegweisers, in-
nerhalb von drei Monaten haben die Mitarbei-
tenden des Projekts Anfragen zum Versand 
von über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutsch-
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wert-
volle und handliche Hilfe im Begriffe-Dschun-
gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen 

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn 
Nutzende sich vom Einführungstext leiten las-
sen, gelangen sie schnell zu den benötigten 
Informationen“, loben die Personalverant-
wortlichen der Firma „Frame Design Mende“ 
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir fin-
den die Praxistipps sehr nützlich, denn damit 
finden wir stets unsere nächsten Handlungs-
schritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die 
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch, 
auch die vorherigen Auflagen waren bereits 
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projekt-
ansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg 
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfang-
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publi-
kation sei keine „Schmerztablette gegen die 
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch 
diene sie als erste Orientierung und Sprung-
brett für weitere Handlungsschritte von Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Bro-
schüre eignet sich auch als Schulungsmaterial, 
um in die Thematik der Beschäftigung von Zu-
gewanderten einzuführen. Sie wird bereits von 
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwer-
ken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeits-
agenturen und Jobcentern eingesetzt.

Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt

Das Förderprogramm IQ – Integration durch Qualifizierung wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung, 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Bundesagentur für Arbeit.


